
Unterhaltsrechnung�für�Unterhaltsansprüche�bei�
EigenͲ�oder�Drittpflege�(kein�Eigeneinkommen)�

(mit�Berücksichtigung�der�Kürzung�aufgrund�des�Bezuges�der�Familienbeihilfe)�
�

Jahr  

Regelbedarfzeitraum  

Existenzminimum  

Unterhaltsexistenzminimum  

 

Alter�des�Kindes  

Regelbedarf  

Prozentsatz�Vater�(V)�/�Mutter�(M) (V)                   / (M) 

Unterhaltsbemessungsgrundlage Vater  

Unterhaltsbemessungsgrundlage Mutter  

Summe�Prozent�Ͳ�Geldunterhalt  

�

Variante�1:�
�

Unterhaltsanspruch�gegen�Vater����Prozentunterhalt�(������������������)  

Unterhaltsanspruch�gegen�Mutter�Prozentunterhalt�(������������������)  

Formel:� UA�=�GB�X�(UBGR�Elternteil Ͳ ExMin) / ([UBGR Vater�Ͳ�ExMin]�+ [UBGR�
Mutter�Ͳ�ExMin])�

Entscheidungen:� EFͲSlg�119.119;�119.117;�
OGH�2007/10/17,�7�Ob�182/07a;�EFͲSlg�103.281;�91.950). 

�

Variante�2:�
�

Unterhaltsanspruch�gegen�Vater����Prozentunterhalt�(������������������)  

Unterhaltsanspruch�gegen�Mutter�Prozentunterhalt�(������������������)  

Formel:� UA�=�GB�X�(UBGR�Elternteil Ͳ UntExMin) / ([UBGR�Vater�Ͳ�UntExMin] +�
[UBGR�Mutter�Ͳ�UntExMin])�

Entscheidungen:� LG�Feldkirch�2010/11/02;3�R�348/10i;�OGH�2008/03/10,�10�Ob�2/08d�
OGH�1996/11/20,�7�Ob�2337/96v 

 
AZR�=�Ausgleichszulagenrichtsatz�(Jahresnetto�/�12)�
ExMin�=�Existenzminimum;�UntExMin�=�Unterhaltsexistenzminimum�
GB�=�Geldunterhaltsbedarf�
UBGR�=�Unterhaltsbemessungsgrundlage�

tews
zuletzt bearbeitet 28.09.2014 Dr. Günter Tews

umgerechnet auf 12 mal jährlich und unter Abzug der Krankenversicherungsbeiträge von 5,1%; der Wert ist identisch mit dem Ausgleichszulagenrichtsatz

Jahresnetto / 12;

Jahresnetto / 12;

Dr. Günter Tews
Der Prozentsatz kann für Vater und Mutter unterschiedlich ausfallen, wegen möglicher unterschiedlicher Zahl an Sorgepflichten.

limitiert mit der (variablen) Luxusgrenze dreifachen Regelbedarf (Gitschthaler)

Günter Tews
jedenfalls gedeckelt mit dem Prozentunterhaltsanspruch

Günter Tews
jedenfalls gedeckelt mit dem Prozentunterhaltsanspruch

Günter Tews
bei bestehender Internetverbindung können Sie die Entscheidungen (mit Ausnahme der Zitate EF-Slg) durch anklicken direkt im RIS aufrufen!

bei bestehender Internetverbindung können Sie die Entscheidungen (mit Ausnahme der Zitate EF-Slg) durch anklicken direkt im RIS aufrufen!



Vereinfachte�Kürzungsformel�nach�Gitschthaler�für�ein�Kind:�

Unterhaltsbemessungsgrundlage�

Alter�des�Kindes�

Unterhalt�vor�Kürzung�

Unterhalt�vor�
Kürzung�

GrenzͲ�
steuersatz� Ͳ20%� UAB� Unterhalt�

gekürzt� Kürzung�

Alter�

Familienbeihilfe� Familienbeihilfe� KAB� Jahr� %�der�FBH�

Kürzung�jährlich�

Familienbeihilfe�

<�3J�

3J�bis�10J�

10Ͳ19J�

>�19�J�

Beachten�Sie�bitte�zwei�Einschränkungen:�

Hier�wird�nur�der�Unterhalt� für�ein�Kind� gekürzt.�Wenn�es�weitere� geldunterhaltsberechtigte�Kinder�
gibt,�wird�hier�die�Kürzung�nicht�korrekt�(zu�hoch!)�vorgenommen.�
Wenn� der� halbe� Unterhalt� aus� zwei� verschiedenen� Einkommenssteuerstufen� bezahlt� wird,� ist� die�
Rechnung�ungenau.�

Dr. Günter Tews
wenn beide Schaltflächen "überdurchschnittliche Verhältnisse UND durchschnittliche Verhältnisse angezeigt werden, können Sie durch Anklicken einer Schaltfläche diesen (Rest-) Unterhaltsanspruch vor Kürzung der Kürzungsrechnung unterziehen.
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